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Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Kulturausschuss 20.03.2002 

Betreff: 

Kulturkreis Siegerland e.V.; 
hier: Zustimmung zum Finanzrahmen gemäß § 8 der Satzung des  
        Kulturkreises Siegerland e.V. - Haushaltsjahr 2002 
       - Zuschuss an den Kulturkreis Siegerland im laufenden Haushaltsjahr 
       - Abrechnung des Wirtschaftsplanes für das Haushaltsjahr 2001 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kulturausschuss des Rates der Stadt Siegen beschließt: 
 
a) Dem Wirtschaftsplan des Kulturkreises für das Haushaltsjahr 2002 in  
 Höhe von 503.184,33 Euro wird zugestimmt. 
 
b) Der Zuschuss der Stadt Siegen wird im Haushaltsjahr 2002 vorbehaltlich der 
 Rechtskraft der Haushaltssatzung, auf 214.750,00 Euro festgesetzt. 
 
c) Der Wirtschaftsplan des Kulturkreises wird im Haushaltsjahr 2001 mit einem  

Einnahmeüberschuss in Höhe 37.197,52 DM gemäß Jahresrechnung abgerech-
net. Der Überschuss ist im Haushaltsjahr 2002 im Rahmen der Budgetierung den 
Einnahmen wieder zuzuführen um die Mehrausgaben für Ersatzveranstaltungen 
in der laufenden Spielzeit auszugleichen. 

 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Nach § 8 der Satzung des Kulturkreises Siegerland e.V. erfolgt die Festlegung des Fi-
nanzrahmens im Einvernehmen mit der Stadt Siegen. Gemäß Beschluss des Haupt- 
und Finanzausschusses vom 27.10. 1982 muss der Kulturausschuss diese Einver-
ständniserklärung beschließen. 
Durch Beschluss des Hauptausschusses vom 09.12.1987 ist dem Kulturkreis Sieger-
land e.V. aufgegeben worden, ab 01.01.1988 den Wirtschaftsplan zeitgleich mit dem 
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Haushaltsjahr aufzustellen. Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2002 schließt in 
Einnahme und Ausgabe mit 503.184,33 Euro ab; er ist dieser Vorlage beigefügt. 
 
Die Abrechnung für das Haushaltsjahr 2001 schließt sich an die Spielzeitabrechnung 
1988 ff. an. Der ausgewiesene Einnahmeüberschuss in Höhe von 37.197,52 DM wird 
im Rahmen der Budgetierung im Haushaltsjahr 2002 bei der Haushaltsstelle 
3.014.2910.0 „Einnahmeüberschuss aus dem Vorjahr“ in Höhe von 18.990,91 Euro in 
die Gesamteinnahmen eingerechnet und durch Mehrausgaben in der laufenden und 
neuen Spielzeit ausgeglichen. 
 
Der Zuschuss der Stadt Siegen an den Kulturkreis Siegerland beträgt nach der Zentrali-
sierung der städtischen Geschäftsausgaben ab Haushaltsjahr 2002 wieder 420.0000,-- 
DM, umgerechnet 214.750,00 Euro. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 X ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
214.750,00  214.750,00  172.000,00  ca. 42.750,00  

Zuschuss  Kreis  
  

ist erfolgt 

 X     
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

X X
  

im VermH 
   

im VerwH 
2002  

Nein 
 

Ja, mit 
214.750,00  

Haushaltsstelle 
1.331.7171.1 

 
 
In Vertretung 
 
 
 
Dr. Rohr 
Stadtrat 
 
 
Anlagen:   




